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(Zusétzliche Vertragsbedingungen - Liefer-/Dienstleistungen)

Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Leistungen

1

5.1
5.2

7.2

Art und Umfang der Leistungen (8 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten fir Verpackung, Aufladen, Beférderung bis zur
Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurlickzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige
Patentgebuhren und Lizenzvergutungen sind durch den Preis fur die Leistung abgegolten.

Anderung der Leistung (8 2 Nummer 3 VOL/B)

Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhthte Vergiitung, muss er dies
dem Auftraggeber unverzuglich - mdglichst vor Ausfiihrung der Leistung und mdéglichst der Hohe nach -
schriftlich mitteilen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Anderung der Leistung bedingten Mehr- oder
Minderkosten nachzuweisen.

Ausfiihrung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich Uber die vertragsgemalfe Ausfiihrung der Leistung unterrichten.

Guteprufung (8 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Giteprifung, werden dem Auftragnehmer
die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

Abnahme (8§ 13 VOL/B)

Die Lieferung oder Leistung wird formlich abgenommen.
Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber tber

- bei Lieferleistungen mit der Ubernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

Mangelanspriiche (8§ 14 VOL/B)

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspruche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

Rechnungen (88 15 und 17 VOL/B)

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der
Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt
des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz
zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maRgebenden Umsatzsteuer-
betrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Leistungen nach Stundenverrechnungsséatzen (8§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat Uber Leistungen nach Stundenverrechnungssatzen arbeitstaglich Listen in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese miissen

- das Datum,

die genaue Bezeichnung des Ausflihrungsortes,

die Art der Leistung,

die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngrofR3en enthalten.

Rechnungen lber Stundenverrechnungsséatze missen entsprechend den Listen aufgegliedert werden.
Die Originale der Listen behélt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhéalt der
Auftragnehmer.

©‘»'m8 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1



	Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU
	Bewerbungsbedingungen
	1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
	2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
	3 Angebot
	3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
	3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben bzw. wie vorgegeben zu signieren.
	3.3 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
	3.4 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.
	3.5 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von § 16 E
	3.6 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

	4 Nebenangebote
	4.1 Soweit Nebenangebote zugelassen sind, müssen sie die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
	4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
	4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme)
	4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

	5 Bietergemeinschaften
	5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben,
	5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

	6 Eignungsnachweis für andere Unternehmen

	Besondere Vertragsbedingungen
	Zusätzliche Vertragsbedingungen
	1 Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)
	2 Änderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)
	3 Ausführung der Leistung (§ 4 VOL/B)
	4 Güteprüfung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)
	5 Abnahme (§ 13 VOL/B)
	6 Mängelansprüche (§ 14 VOL/B)
	7 Rechnungen  (§§ 15 und 17 VOL/B)
	8 Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen  (§ 16 VOL/B)

	Angebotsschreiben
	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
	Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen



